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Bank

Dr. Emil Cwalter

Renten zu 100%
versteuern?

S/e haben in derZe/f/npe 72/96,
Seite 49, ^eschr/ebe«, dass die

Renten nur zw 60% a/s £zn/com-

men versteuert werden müssen.
Bis Jetzt habe ich mein Ben-
teneinicommen ans der zweiten
Stüde und derAHV zw 700% a/s

EinZcommen versteuert. /Labe
ic/r etwas /dZscZî verstanden oder

£emacht?

Bei der direkten Bundessteuer
müssen (neuerdings) die AHV-
und Pensionskassenrenten zu
100% versteuert werden. Bis

vor kurzem waren es 80%, so-
fern der Steuerpflichtige min-
destens 20% der Beiträge ent-
richtet hat, respektive 60%,
falls er allein für den Renten-
anspruch aufgekommen ist.

Bei den Kantons- und Ge-
meindesteuern sind die An-
Sätze unterschiedlich. Die
gültigen Tarife sollten in den
Steuererklärungsformularen
deutlich erkennbar sein. (Der
Leserbriefschreiber/die Leser-
briefschreiberin aus 12/96
muss in einem besonders
günstigen Kanton wohnen.)

Falls Sie tatsächlich Ihre
AHV- und Pensionskassen-
renten seit eh und je zu 100%
versteuert hatten, liegt die
Vermutung nahe, dass Sie bis-
her zuviel bezahlt hatten. In
diesem Fall hätte die Steuer-
behörde Ihre Steuerschuld im

Einschätzungsverfahren zu
Ihren Gunsten abändern
müssen, sofern Sie Ihrer De-
klaration die betreffenden
Rentenausweise beigelegt hat-
ten und der Fehler dadurch
ersichtlich geworden wäre.

Nach unbenutztem Ablauf
der Einsprachefrist wird die
Steuereinschätzung rechts-
kräftig und kann nicht mehr
angefochten werden.

Ich empfehle Ihnen, auf
den Kopien Ihrer Steuer-

erklärungen nachzusehen, ob
Sie tatsächlich zuviel dekla-
riert hatten. Sollte dies der
Fall sein, bleibt für Sie als Aus-

weg nur noch eine juristische
Beratung übrig.

Steuern sparen,
koste es, was es wolle

Kommt d/e Ze/t der Steuerver-

an/a^ung, erscüeZnen immer die

Warnungen, denen zu/öZ^e s/ch

die AmorfZsaZron der TLypothe-
Zcen nachte/% auf die Steuer-

recZznun^ des a/tmod/schen Spa-

rers auswirkt. Leider sind die

Ratsc/zZä^e n/cht mit Beispielen
LeZe^t, die es erlauben würden,
den «fehle*'» zu erkennen. /ch
habe ausgerechnet, dass icZz Lei

e/ner/Lypothek vonfr. 700000-
etwa Fr. 450 - gewinne, wenn
ic/z die ZLgpotZzeZc amortisiere.
Stimmt dies? /ch würde nafür-
ZicZz sofort Grundpfandschulden
mac/zen, wenn sicZz die Mög-
Zic/zZceit ergäbe, Wertpapiere mit
einer Rendite von mindestens

5%, wenn möglich me/zr, zu
kaufen.

Gemäss Ihrer beigelegten Be-

rechnung kann ich Ihre An-
frage mit drei Worten kom-
mentieren: Die Rechnung
stimmt! Manchmal habe ich
den Eindruck, viele Leute le-
ben nach der Devise: «Ich will
Steuern sparen, koste es, was
es wolle!» Durch die Rück-

Zahlung von Hypotheken
bleibt das Vermögen unver-
ändert. Der Reduktion des

Spar-/Wertschriftenguthabens
steht eine gleich hohe Reduk-

tion der Hypothekarschulden
gegenüber.

Beim Einkommen ist dies
anders. Da die Hypothekar-
Zinsen höher sind als die
Zinseinnahmen einer risi-
kofreien Geldanlage, steigt
das Nettoeinkommen. Diese
Differenz wird durch die steu-
erliche Abzugsfähigkeit der
Schuldzinsen reduziert, aber
kaum je ganz aufgehoben.

Wenn die Konjunktur bes-

ser wird, wird auch die Geld-

nachfrage und damit das

Zinsniveau für Hypotheken
und Spar- und Wertschriften-
anlagen steigen, die ersteren
voraussichtlich schneller als

die letzteren. Durch eine
rechtzeitige Reduktion der

Hypothekarschulden wird
man gegenüber einer solchen
Situation widerstandsfähiger.

Einkommensüberlegun-
gen sind jedoch nur ein
Aspekt. Ebenso wichtig,
wenn nicht wichtiger, ist die
Sicherheit. Aus diesem Grun-
de sollte man das Spar-/Wert-
Schriftenvermögen nicht all-
zusehr strapazieren und ge-
gebenenfalls auf eine Reduk-
tion der Hypothekarschulden
verzichten oder sie hinaus-

Der Ratgeber...

steht a//en ieser/nnen

und tesern der Ze/t/upe zur

Verfügung, fr ist Zcosten/os,

wenn d/e frage von er//-

gemeinem /nferesse ist und

die Antwort in der Ze/t/upe

pub//z/'erf w/rd. (Bei Steuer-

prob/emen wenden 5/e s/ch

am besten an d/'e Behörden

/hres Wohnortes./

Anfragen senden an:

Ze/t/upe,

Rotgeber,

Postfach,

8027 Zür/cb

schieben. Diese «Schmerz-

grenze» ist individuell ver-
schieden. Jedermann muss
sich selbst überlegen, wo sie

liegt.
Dr. £m/Z Gwa/ter

Gelée Royale, Supernahrung der Bienenkönigin
Jetzt als wohltuende Unterstützung Ihrer Abwehrkräfte, Verbessenmg
Ihres Allgemeinbefindens, als biologische Nahrungsergänzung täg-
lieh eine Ampulle Gelée Royale.
Die Packung à 20 Ampullen zu 10 ml enthält je 500 Milligramm
Gelée Royale pro Ampulle.
Bitte senden Sie mir gegen Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen:

1 Packung à 20 Ampullen ABECHA Gelée Royale Fr. 45-
3 Packungen à 20 Ampullen ABECHA Gelée Royale Fr. 110.-

(Ersparnis Fr. 25.-)
6 Packungen à 20 Ampullen ABECHA Gelée Royale Fr. 180-

(Ersparnis Fr. 90.-)

zuzüglich Porto, Verpackung und MWSt.

Name Vorname

Strasse und Nr.

PLZ Ort

Datum Unterschrift

Bitte senden an ABECHA, Bienenprodukte, L. Speerli,
Hintere Rietstrasse 6, 8103 Unterengstringen, Tel. 01/750 45 23
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